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(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 610/2012 DER KOMMISSION 

vom 9. Juli 2012 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 124/2009 der Kommission vom 10. Februar 2009 zur 
Festlegung von Höchstgehalten an Kokzidiostatika und Histomonostatika, die in Lebensmitteln 

aufgrund unvermeidbarer Verschleppung in Futtermittel für Nichtzieltierarten vorhanden sind 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates vom 
8. Februar 1993 zur Festlegung von gemeinschaftlichen Verfah
ren zur Kontrolle von Kontaminanten in Lebensmitteln ( 1 ), ins
besondere auf Artikel 2 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Für bestimmte Kokzidiostatika und Histomonostatika in 
Lebensmitteln wurden in der Verordnung (EG) 
Nr. 124/2009 vom 10. Februar 2009 zur Festlegung 
von Höchstgehalten an Kokzidiostatika und Histomono
statika, die in Lebensmitteln aufgrund unvermeidbarer 
Verschleppung in Futtermittel für Nichtzieltierarten vor
handen sind ( 2 ) Höchstgehalte festgelegt; dadurch sollten 
das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes ge
währleistet und die Gesundheit der Bevölkerung ge
schützt werden. 

(2) Die Höchstgehalte sollten kontinuierlich angepasst wer
den, damit den neuesten wissenschaftlichen und tech
nischen Erkenntnissen sowie den Änderungen der Rück
standshöchstgehalte Rechnung getragen wird, die für die 
jeweiligen Lebensmittel gelten und im Rahmen der Ver
ordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die Schaf
fung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung 
von Höchstmengen für Rückstände pharmakologisch 
wirksamer Stoffe in Lebensmitteln tierischen Ur
sprungs ( 3 ) oder im Rahmen der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur 
Verwendung in der Tierernährung ( 4 ) festgelegt sind. 

(3) Für Lasalocid-Natrium in Lebensmitteln tierischen Ur
sprungs von Rindern wurden im Rahmen der Verord
nung (EG) Nr. 470/2009 mit der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 86/2012 der Kommission vom 1. Februar 
2012 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) 
Nr. 37/2010 über pharmakologisch wirksame Stoffe und 
ihre Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchstmengen 
in Lebensmitteln tierischen Ursprungs betreffend Lasalo
cid ( 5 ) Rückstandshöchstgehalte festgelegt. Deshalb ist es 
notwendig, die Bestimmungen hinsichtlich Lasalocid- 
Natrium zu ändern. 

(4) Es liegen neue technische Erkenntnisse in Form spezi
fischer Studien zur Carry-over-Rate von Maduramicin 
aus Futtermitteln in Eier von Legehennen vor. Diese Stu
dien belegen, dass Futtermittel für Legehennen, die auf
grund von Kreuzkontamination Maduramicin in Mengen 
enthalten, die unter dem Höchstgehalt liegen, in Eiern 
dennoch Maduramicingehalte zur Folge haben, die über 
dem derzeit zulässigen Höchstgehalt liegen. Laut den 
Schlussfolgerungen in dem EFSA- Gutachten zur Kreuz
kontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten 
durch Maduramicin ( 6 ) und in dem Wissenschaftlichen 
Gutachten zur Sicherheit und Wirksamkeit von Madura
micin-Ammonium für Masthühner ( 7 ) führen diese höhe
ren Gehalte nicht zu einem nennenswerten Risiko für die
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Verbrauchergesundheit. Daher sollten die Bestimmungen 
hinsichtlich Maduramicin entsprechend geändert werden. 

(5) Die Bedingungen für die Zulassung von Nicarbazin und 
Diclazuril als Futtermittelzusatzstoffe wurden mit der 
Verordnung (EU) Nr. 875/2010 der Kommission vom 
5. Oktober 2010 über die Zulassung eines Futtermittel
zusatzstoffs für einen Zeitraum von zehn Jahren ( 1 ) bzw. 
der Verordnung (EU) Nr. 169/2011 der Kommission 
vom 23. Februar 2011 zur Zulassung von Diclazuril 
als Futtermittelzusatzstoff für Perlhühner ( 2 ) geändert. Da
durch müssen im Anhang der Verordnung (EG) 
Nr. 124/2009 die Höchstgehalte für Nicarbazin erheblich 
und für Diclazuril geringfügig geändert werden. Laut den 
Schlussfolgerungen in dem EFSA-Gutachten zur Kreuz
kontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten 
durch Nicarbazin ( 3 ) und in dem Wissenschaftlichen Gut
achten zur Sicherheit und Wirksamkeit von Nicarbazin 
für Masthühner ( 4 ) führen die vorgeschlagenen Höchst
gehalte für Nicarbazin in Lebensmitteln aufgrund der 
nicht vermeidbaren Verschleppung in Futtermittel für 
Nichtzieltierarten nicht zu einem nennenswerten Risiko 

für die Verbrauchergesundheit. Daher sollten die Bestim
mungen hinsichtlich Diclazuril und Nicarbazin entspre
chend geändert werden. 

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 124/2009 sollte daher entspre
chend geändert werden. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 124/2009 wird gemäß 
dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 9. Juli 2012 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 124/2009 wird wie folgt geändert: 

(1) Der Eintrag Nr. 1 betreffend Lasalocid-Natrium erhält folgende Fassung: 

„1. Lasalocid-Natrium Lebensmittel tierischen Ursprungs von an
deren Tierarten als Geflügel und Rindern: 

— Milch; 1 

— Leber; 50 

— Niere; 20 

— sonstige Lebensmittel. 5“ 

(2) Der Eintrag Nr. 6 betreffend Maduramicin erhält folgende Fassung: 

„6. Maduramicin Lebensmittel tierischen Ursprungs von an
deren Tierarten als Masthühnern und Puten: 

— Eier; 12 

— sonstige Lebensmittel. 2“ 

(3) Der Eintrag Nr. 10 betreffend Nicarbazin erhält folgende Fassung: 

„10. Nicarbazin 
(Rückstand: 
4,4'-Dinitrocarbanilid 
(DNC)) 

Lebensmittel tierischen Ursprungs von an
deren Tierarten als Masthühnern: 

— Eier; 300 

— Milch; 5 

— Leber; 300 

— Niere; 100 

— sonstige Lebensmittel. 50“ 

(4) Der Eintrag Nr. 11 betreffend Diclazuril erhält folgende Fassung: 

„11. Diclazuril Lebensmittel tierischen Ursprungs von an
deren Tierarten als Masthühnern, Mastpu
ten, Perlhühnern, Mast- und Zuchtkanin
chen, Wiederkäuern und Schweinen: 

— Eier; 2 

— Leber und Niere; 40 

— sonstige Lebensmittel. 5“
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